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Anordnung 
über die Quartals- und Monatsplanung 

sowie über die Freisetzung 
und effektive Verwendung materieller Fonds

vom 3. Dezember 1984

In Übereinstimmung mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane und dem Präsidenten des Verbandes der 
Konsumgenossenschaften der DDR wird folgendes angeord
net:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Quartals- und Monatspla
nung sowie die Freisetzung und effektive Verwendung mate
rieller Fonds.

(2) Diese Anordnung gilt für

— die volkseigenen Kombinate und Betriebe

• der Industrie,
• des Bauwesens,
• des Verkehrswesens,
• der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft,
• des Post- und Fernmeldewesens,
■ der Wasserwirtschaft,

• des Konsumgüterbinnenhandels einschließlich der obst
und gemüseverarbeitenden Industrie,

• des Gesundheitswesens,
• der Kultur;

— die Kombinate und Betriebe des Verbandes der Konsum
genossenschaften der DDR;

— die zentralen Staatsorgane, die Räte der Bezirke und die 
Räte der Kreise.

Die Festlegungen für die Kombinate gelten für die wirt
schaftsleitenden Organe entsprechend.

(3) Für die Durchführung der Aufgaben zur ökonomischen 
Sicherstellung der Landesverteidigung und der inneren Sicher
heit und Ordnung sowie für den Versorgungsbereich Ver
schiedene Verbraucher II gelten die Festlegungen dieser An
ordnung insoweit, als in speziellen Rechtsvorschriften keine 
anderen Festlegungen getroffen werden.

§ 2

Aufgabenstellung und Umfang 
der Quartals- und Monatsplanung

(1) Die Quartals- und Monatsplanung ist auf die konse
quente Realisierung folgender volkswirtschaftlicher Zielstel
lungen zu richten:

— Sicherung der Erfüllung und gezielten Übererfüllung der 
im Vol'kswirtschaftsplan für das Jahr beschlossenen Plan
auflagen in hoher Kontinuität und in der geplanten mate
riellen Struktur sowie der mit den zentralen Festlegungen 
zur Plandurchführung gestellten Aufgaben,

— vollständige Nutzung des zur Verfügung stehenden Ar
beitszeitfonds entsprechend dem festgelegten Schicht
regime,

— Durchsetzung der vollen Plan- und Bilanzwirksamkeit der 
Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik, der geplanten 
materialökonomischen Aufgaben, einschließlich der ratio
nellen Anwendung und Einsparung von Importen, der Ra
tionalisierung und der Inbetriebnahme neuer Kapazitäten,

— flexible Ausrichtung der Produktion auf den volkswirt
schaftlichen Bedarf im Inland und Sicherung der vorgese
henen Exportaufgaben, vollständige Absicherung abge
schlossener Verträge und Verhinderung nicht absatzge-


